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001 Verwaltungsrecht allgemein

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

ALSAG 1989 §2 Abs4;

AWG 1990 §2 Abs1;

AWG 1990 §2 Abs3;

VwRallg;

Rechtssatz

Das ALSAG 1989 idF vor der Novelle 1996 enthielt in seinem § 2 Abs. 4 zwar eine Abfallde7nition, regelte aber nicht,

wann die Abfalleigenschaft endete. Aus Natur und Zweck dieses Abfallbegri:es, der mit § 2 Abs. 1 AWG 1990

übereinstimmt, folgt aber, dass auch im zeitlichen Geltungsbereich des Abfallbegri:es des § 2 Abs. 4 ALSAG 1989 die

Abfalleigenschaft mit einer Verwendung oder Verwertung endet, deren Ergebnis ein marktfähiges Produkt ist, von dem

kein höheres Umweltrisiko ausgeht als bei einem vergleichbaren Rohstoff oder Primärprodukt.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7
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